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St.Gallen, 13. Juni 2022

Register-Nr.
Steuerbefreiung: Verein

Sehr geehrter Herr Mettler

Der Verein 112 ' mit Sitz in 1,2 wird wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke
gemäss nn. äo'Äos. 1 lit. g des st.galiidchen SteueigesetzeslstG; sGS 811.1) und Art. 56
lit, g des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) von der Ge-
winn -und Kapitalsteuerpflicht befreit.

Dieser Entscheid stütä sich auf:

die Statuten vom 22. Februar 2022;
das Protokoll der Gründungsversammlung vom 22. Februar Z0Z2:
die Homepage des Hauptprojekts

Die Steuerbefreiung gilt ab Gründung des Vereins (22. Februar 2022).

Freundliche Grüsse
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Beilage:
Kopie:

, M.A.HSG
Mitarbeiterin

Formular Rückmeldung
Trudy Knup, Hauptabteilung Juristische personen, samt Akten

RECHTSMITTEL

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung bei der verfügenden Be-
hörde schriftlich Einsprache erhoben werden (Art. 180 Abs. 1 StG und Art. 132 Abs. 1 DBG).

Allgemeine Bedingungen und weitere Hinweise siehe Rückseite.
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Allgemeine Bedingungen
Die allgemeinen VorausseEungen, die zu vorstehender Steuerbefreiung geführt haben,
sind im St.Galler Steuerbuch 80 Nr. 1 ff. unter http://www.steuern.sg.ch/home/sachthe-
men/knowledge_center/steuerbuch.html umschrieben. Wenn die statutarischen Grundla-
gen geändert werden, müssen Sie uns unaufgefordert informieren. Die Steuerbefreiung
entbindet Sie nicht davon, auf Verlangen der Steuerbehörden die Unterlagen einzureichen,
die auch von einer steuerpflichtigen Person verlangt werden können. ln regelmässigen Ab-
ständen werden die Jahresrechnungen und Jahresberichte einer Nachkontrolle untezo-
gen. Sollte sich herausstellen, dass die statutarischen Grundlagen oder die Tätigkeit lhrer
lnstitution die VorausseEungen für eine Steueöefreiung nicht mehr erfüllen, wird - wenn
nötig auch rückwirkend - die Steuerpflicht festgestellt.

Publiziertes Verzeichnis der ste uerbefreiten lnstitutlonen
lhre Organisation kann in das Vezeichnis der steuerbefreiten lnstitutionen
(http/^twvw.steuem.sg.ch/home/privatperson/privatperson_RechteNavi/zuwendun-
gen.html) aufgenommen werden. Zu diesem Zweck bitten wirSie, das beiliegende Formular
ausgeftillt an uns zu retoumieren.

Abzüge von Zuwendungen
Steuerpflichtige mit Wohnsitz im Kanton St.Gallen können freiwillige Leistungen an lhre ln-
stitution steuerlich in Abzug bringen, soweit die Zuwendungen Fr. 100.- übersteigen,
höchstens jedoch 20o/o der Nettoeinkünfte. Bei Zuwendungen von juristischen Personen
besteht nur die Höchstbegrenzung auf 20o/o des Reingewinns.

Die Steuerbefreiung ist nach harmonisiertem Recht ausgesprochen worden und gilt deshalb
in der ganzen Schweiz, Die Abzugstähigkeit von Zuwendungen aus andem Kantonen rich-
tet sich jedoch nach den entsprechenden kantonalen Steuerbestimmungen.

Erbschafts- und Schenkungssteuern
Zuwendungen an lhre lnstitution von Personen mit Wohnsitz im Kanton St.Gallen unterlie-
gen nicht der Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Dasselbe gilt für Zuwendungen aus an-
dem Kantonen, mit denen der Kanton St.Gallen eine Gegenrechtsvereinbarung abge-
schlossen hat. Die Liste der Gegenrechtsvereinbarungen finden Sie im St.Galler Steuer-
buch 145 Nr, 1 unter http:/Amvw.steuem.sg.ch/home/sachthemen/knowledge_center/steu-
erbuch.html.
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